
        

     

Antrag auf Gewährung von Zuschüssen für die Errichtung von Stecker 

Solaranlagen, sogenannte Balkon- bzw. Mini PV-Anlagen 
 

 Die Förderhöhe beträgt pauschal 150,- € pro Antragsteller*in bzw. pro Haushalt. 

 Der Fördergegenstand muss fabrikneu sein, der Kauf eines gebrauchten Gerätes wird nicht 

gefördert. 

 Der Fördergegenstand ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. 

 Der Richtwert für die Leistung der Stecker Solaranlage liegt bei 600-800 Watt. 

  

 Antragsteller*in:  

Name, Vorname         

Wohnort, Straße, Haus-Nr.         

Telefon         

E-Mail         

  

Ggfls. abweichenden Anschrift des Gebäudes, an dem die Stecker Solaranlage angebracht wird:  

Straße, Haus-Nr.         

  

Bankverbindung  

Kontoinhaber*in  

Bankinstitut  

IBAN  

BIC  

 

     Ich/wir stellen den Antrag als:   

 

  Eigentümer*in          Mieter*  

Folgende Nachweise sind dem Antrag beigefügt: 

☐   bei Mietern: eine schriftliche Zustimmung des Vermieters 

☐   gegebenenfalls denkmalschutzrechtliche Genehmigung 

 

 

  

☐      Ich / wir bestätigen, dass die vorstehenden und in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten  

         Angaben richtig und vollständig sind. 

 

☐      Ich/ wir haben die Förderrichtlinie der Stadt Hofgeismar gelesen und stimme*n den  

         Förderbedingungen sowie der Nutzung der persönlichen Daten im Rahmen der Förderung zu. 

  

  

       

 ................................................    ...............................................  

 Ort, Datum           Unterschrift  

  

  


